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LEITLINIE NR. 2 

 
 
 
Sachverhalt: Erfassung der Zeiten, die ein Fahrer aufwendet, um sich zu einem Ort zu begeben, bei 
dem es sich nicht um den üblichen Ort der Übernahme oder Übergabe eines in den Geltungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fallenden Fahrzeugs handelt 
Artikel: Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

Leitlinien: 

Ein Fahrer, der sich zu einem bestimmten Ort begibt, bei dem es sich nicht um die Betriebsstätte des 
Arbeitgebers handelt und an dem er gemäß Weisung seines Arbeitgebers ein von ihm zu lenkendes, 
mit einem Kontrollgerät ausgestattetes Fahrzeug zu übernehmen hat, erfüllt damit eine Verpflichtung 
gegenüber seinem Arbeitgeber und verfügt somit nicht frei über seine Zeit. 
Daher gilt in Übereinstimmung mit Artikel 9 Absätze 2 und 3 Folgendes: 
– Die von einem Fahrer aufgewandten Zeiten, um zu einem Ort zu gelangen oder von einem Ort 
zurückzukehren, bei dem es sich weder um den Wohnsitz des Fahrers noch um die Betriebsstätte des 
Arbeitgebers handelt und an dem der Fahrer ein in den Geltungsbereich der Verordnung fallendes 
Fahrzeug zu übernehmen oder abzustellen hat, sollten – unabhängig davon, ob der Arbeitgeber 
Weisungen erteilt hat, wann und wie dieser Weg zurückzulegen ist, oder ob dies ins Ermessen des 
Fahrers gestellt wurde – entweder als „Bereitschaftszeiten“ oder als „andere Arbeiten“ erfasst werden. 
– Die von einem Fahrer aufgewandten Zeiten, um ein nicht in den Geltungsbereich der Verordnung 
fallendes Fahrzeug zu einem Ort zu fahren oder von einem Ort wegzufahren, bei dem es sich weder 
um den Wohnsitz des Fahrers noch um die Betriebsstätte des Arbeitgebers handelt und an dem der 
Fahrer ein in den Geltungsbereich der Verordnung fallendes Fahrzeug zu übernehmen oder abzustellen 
hat, sollten als „sonstige Arbeiten“ erfasst werden.  

In folgenden drei Fällen können die An- und Abfahrtzeiten als „Ruhepausen“ oder 
„Fahrtunterbrechungen“ angesehen werden:  

Erstens: Wenn ein Fahrer ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder mit der Eisenbahn 
befördert wird. In diesem Fall kann der Fahrer eine Ruhepause oder eine Fahrtunterbrechung einlegen, 
sofern ihm eine Schlafkabine bzw. ein Liegeplatz zur Verfügung steht (Artikel 9 Absatz 1). 

Zweitens: Wenn der Fahrer nicht ein Fahrzeug begleitet, sondern sich in einem Zug oder auf einem 
Fährschiff zu einem Ort begibt oder von einem Ort zurückkehrt, an dem er ein in den Geltungsbereich 
der Verordnung fallendes Fahrzeug übernimmt bzw. übergeben hat (Artikel 9 Absatz 2), 
vorausgesetzt, er hat in dem betreffenden Zug Zugang zu einem Liegewagen bzw. auf dem 
betreffenden Fährschiff Zugang zu einer Koje. 

Drittens: Wenn ein Fahrzeug mit mehr als einem Fahrer besetzt ist. Steht bei Bedarf ein zweiter Fahrer 
zum Lenken des Fahrzeugs zur Verfügung, der neben dem Fahrer des Fahrzeugs sitzt und diesen nicht 
aktiv bei seiner Tätigkeit unterstützt, kann ein Zeitraum von 45 Minuten der „Bereitschaftszeiten“ 
dieser Person als „Fahrtunterbrechung“ angesehen werden. 

Es erfolgt keine Differenzierung in Abhängigkeit von der Art des Arbeitsvertrags des Fahrers. Die 
betreffenden Vorschriften gelten somit sowohl für Fahrer, die in einem Dauerarbeitsverhältnis stehen 
als auch für Fahrer, die bei einem Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt sind. 

Bei einem „entliehenen“ Fahrer ist die „Betriebsstätte des Arbeitgebers“ die Betriebsstätte eines 
Unternehmens, das für die Durchführung von Straßentransporten die Dienste des betreffenden Fahrers 
in Anspruch nimmt, („Entleihunternehmen“) und nicht der Hauptsitz des Zeitarbeitsunternehmens. 

Bezug: Europäischer Gerichtshof, Rechtssachen C-76/77 und C-297/99 

 


